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1. Bestellung 

1.1 Für unsere Bestellungen und Abschlüsse gelten die 

nachstehenden Einkaufsbedingungen. Die allgemeinen 

Lieferbedingungen des Lieferanten gelten nur dann anstelle unserer 

Einkaufsbedingungen, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird; die 

bloße Bezugnahme des Lieferanten auf eigene Geschäftsbedingungen 

genügt nicht. 

1.2 Nur schriftliche, mit Unterschrift versehene Bestellungen haben 

Gültigkeit. Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 

der schriftlichen Bestätigung. 

1.3 Wir behalten uns vor, Abschlüsse und Bestellungen zu widerrufen, 

falls die Auftragsbestätigung unserer Bestellung nicht innerhalb von 14 

Tagen ab Eingang beim Lieferanten rechtsverbindlich unterzeichnet 

bei uns eingeht. 

 

2. Qualitätssicherung 

2.1 Der Lieferant ist verpflichtet, die für seine Lieferungen geforderten 

technischen Vorschriften einzuhalten, die Qualität seiner Erzeugnisse 

ständig zu überprüfen und auf mögliche Verbesserungen des 

Liefergegenstandes hinzuweisen. Erst nachdem wir die Muster 

akzeptiert haben, darf mit der Serienfertigung begonnen werden. Jede 

Änderung des Liefergegenstandes bedarf unserer vorherigen 

Zustimmung. Die Erstlieferung nach Vornahme einer Änderung ist 

besonders zu kennzeichnen. 

 

3. Lieferung 

3.1 Abweichungen von unseren Abschüssen und Bestellungen sind 

nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. 

3.2 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgeblich für 

die Einhaltung des Liefertermins oder der Eingang der Ware bei uns. 

3.3 Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten, so gelten die 

gesetzlichen Vorschriften. Sieht der Lieferant Schwierigkeiten 

hinsichtlich der Fertigung, Vormaterialversorgung, der Einhaltung des 

Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, die ihn an der 

termingerechten Lieferung oder an der Lieferung in der vereinbarten 

Qualität hindern könnten, hat der Lieferant unverzüglich uns zu 

benachrichtigen. 

3.4 Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder 

Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen der verspäteten 

Lieferung oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche; dies gilt bis 

zur vollständigen Zahlung des von uns geschuldeten Entgelts für die 

betroffene Lieferung oder Leistung. 

3.5 Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir 

haben ihnen ausdrücklich zugestimmt oder sie sind uns zumutbar. 

3.6 Für Stückzahlen, Gewichte und Maße sind, vorbehaltlich eines 

anderweitigen Nachweises, die von uns bei der 

Wareneingangskontrolle ermittelten Werte maßgebend. 

3.7 An Software, die zum Produktlieferumfang gehört, einschließlich 

ihrer Dokumentation, haben wir neben dem Recht zur Nutzung in dem 

gesetzlichen zulässigen Umfang (§§69a ff. UrhG) das Recht zur 

Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen und in dem für 

eine vertragsgemäße Verwendung des Produkts erforderlichen 

Umfang. Wir dürfen auch ohne ausdrückliche Vereinbarung eine 

Sicherungskopie erstellen. 

3.8 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, 

Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unabwendbare 

Ereignisse berechtigen uns – unbeschadet unserer sonstigen Rechte-, 

ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, soweit sie nicht von 

unerheblicher Dauer sind und eine erhebliche Verringerung unseres 

Bedarfs zur Folge haben. 

 

4. Mängelansprüche und Rückgriff 

4.1 Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt der Untersuchung auf 

Mangelfreiheit, insbesondere auch auf Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Tauglichkeit. Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand, soweit und 

sobald dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu 

untersuchen; entdeckte Mängel werden von uns unverzüglich nach 

Entdeckung gerügt. Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand 

der verspäteten Mängelrüge. 

4.2 Die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und Rechtsmängeln 

finden Anwendung, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt 

ist. 

4.3 Das Recht, die Art der Nacherfüllung zu wählen, steht 

grundsätzlich uns zu. Dem Lieferanten steht das Recht zu, die von uns 

gewählte Art der Nacherfüllung unter den Voraussetzungen des § 439 

Abs. 3 BGB zu verweigern. 

4.4 Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Aufforderung 

zur Mängelbeseitigung mit der Beseitigung des Mangels beginnen, so 

steht uns in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten 

Gefahren oder Vermeidung größerer Schäden, das Recht zu, diese 

auf Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von dritter Seite 

vornehmen zu lassen. Sachmängelsprüche verjähren in 30 Monaten, 

es sei denn, die Sache ist entsprechend ihrer üblichen Verwendung für 

ein Bauwerk verwendet worden und hat dessen Mangelhaftigkeit 

verursacht. Die Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche beginnt mit 

der Ablieferung des Liefergegenstands, bei dessen Einbau in ein 

Gerät nach Auslieferung des Geräts an unseren Kunden. 

4.5 Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant außerdem von 

eventuell bestehenden Ansprüchen Dritter frei. Hinsichtlich 

Rechtsmängeln gilt eine Verjährungsfrist von 10 Jahren. 

4.6 Für innerhalb der Verjährungsfrist unserer Mängelansprüche 

instandgesetzte oder reparierte Teile der Lieferung beginnt die 

Verjährungsfrist zu dem Zeitpunkt neu zu laufen, in dem der Lieferant 

unsere Ansprüche auf Nacherfüllung vollständig erfüllt hat. 

4.7 Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung des 

Liefergegenstands Kosten, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, 

Materialkosten oder Kosten für eine den üblichen Umfang 

übersteigende Eingangskontrolle, so hat der Lieferant diese Kosten zu 

tragen. 

4.8 Nehmen wir von uns hergestellte und/oder verkaufte Erzeugnisse 

infolge der Mangelhaftigkeit des vom Lieferanten gelieferten 

Liefergegenstandes zurück oder wurde deswegen uns gegenüber der 

Kaufpreis gemindert oder wurden wir in sonstiger Weise deswegen in 

Anspruch genommen, behalten wir uns den Rückgriff gegenüber dem 

Lieferanten vor, wobei es für unsere Mängelrechte einer sonst 

erforderlichen Fristsetzung nicht bedarf. 

4.9 Wir sind berechtigt, vom Lieferanten Ersatz von Aufwendungen zu 

verlangen, die wir im Verhältnis zu unserem Kunden zu tragen hatten, 

weil dieser gegen uns einen Anspruch auf Ersatz der zum Zweck der 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 

Wege-, Arbeits- und Materialkosten hat. 

4.10 Ungeachtet der Bestimmung in Ziff. 4.5 tritt die Verjährung in den 

Fällen der Ziff. 4.8 und 4.9 frühestens zwei Monaten nach dem 

Zeitpunkt ein, in dem wir die von unserem Kunden gegen uns 

gerichteten Ansprüche erfüllt haben, spätestens aber fünf Jahre nach 

Ablieferung durch den Lieferanten. 

4.11 Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten seit Gefahrübergang ein 

Sachmangel, so wird vermutet, dass der Mangel bereits bei 

Gefahrübergang vorhanden war, es sei denn, diese Vermutung ist mit 

der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar. 

4.12 Für den Fall, dass wir aufgrund Produkthaftung in Anspruch 

genommen werden, ist der Lieferant verpflichtet, uns von derartigen 

Ansprüchen freizustellen, sofern und soweit der Schaden durch einen 

Fehler des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes 

verursacht worden ist. In den Fällen verschuldensabhängiger Haftung 

gilt dieses jedoch nur dann, wenn den Lieferanten ein Verschulden 

trifft. Sofern die Schadensursache im Verantwortungsbereich des 

Lieferanten liegt, trägt er insoweit die Beweislast. Der Lieferant 

übernimmt in diesen Fällen alle Kosten und Aufwendungen, 

einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung oder 

Rückrufaktion. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  

 

5. Rechnungsstellung, Zahlung und Gefahrenübergang  

5.1 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die 

Preise frei unserem Werk einschließlich Verpackung. Die Ware reist 

auf Gefahr des Lieferanten. 

5.2 Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die 

Bezahlung der Rechnung entweder innerhalb von 10 Tagen unter 

Abzug von 3% Skonto, innerhalb von 30 Tagen unter Abzug von 2% 

Skonto oder innerhalb von 60 Tagen ohne Abzug. Die Frist läuft von 

dem Zeitpunkt an, in dem sowohl die Rechnung als auch die Ware bei 

uns eingegangen bzw. Leistungen erbracht sind. Die Zahlung erfolgt 

unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung.  

 

6. Abtretung und Aufrechnung 

6.1 Wir sind berechtigt, Zahlungen wegen bestehender 

Gegenforderungen zurückbehalten oder aufzurechnen.  

 

7. Allgemeines  

7.1 Sollte eine Bestimmung dieser Einkaufbedingungen aus 

irgendeinem Grunde nichtig sein, so bleibt die Geltung der übrigen 

Bestimmungen hiervon unberührt. 

7.2 Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deutsches 

Recht unter Anschluss des Kollisionsrecht und des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf (CISG). 

7.3 Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den die Ware auftragsgemäß zu 

liefern ist. 

7.4 Gerichtsstand ist Stuttgart oder nach unserer Wahl der Sitz des 

Lieferanten. 
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